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machung erfolgt vom Tag ihres Erlasses bis zum Abschluss der Wahl der Aufsichts-
ratsmitglieder der Arbeitnehmer. 3 Der Betriebswahlvorstand vermerkt auf der
Bekanntmachung den ersten und den letzten Tag dieses Zeitraums. 4 In der
Bekanntmachung ist ferner anzugeben:
1. das Datum ihres Erlasses;
2. wo und wie die Wahlberechtigten in die Wählerliste, das Gesetz und diese
Verordnung Einsicht nehmen können;

3. dass Einsprüche gegen die Richtigkeit der Wählerliste nur innerhalb von einer
Woche seit Erlass der Bekanntmachung schriftlich beim Betriebswahlvorstand
eingelegt werden können; der letzte Tag der Frist ist anzugeben;

4. dass Einsprüche gegen Berichtigungen und Ergänzungen der Wählerliste nur
innerhalb von einer Woche seit der Berichtigung oder der Ergänzung eingelegt
werden können;

5. dass an Wahlen und Abstimmungen nur Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
teilnehmen können, die in der Wählerliste eingetragen sind.
(3) Hat der Betriebswahlvorstand bei der Aufstellung der Wählerliste nach § 8

Abs. 1 über die Eintragung der Wahlberechtigten als in § 3 Abs. 1 Nr. 1 des
Gesetzes1) bezeichnete Arbeitnehmer oder leitende Angestellte nicht ausschließ-
lich Beschlüsse ohne Gegenstimme gefasst, so muss die Bekanntmachung nach
Absatz 2 auch die folgenden Angaben enthalten:
1. dass jede Arbeitnehmerin und jeder Arbeitnehmer innerhalb von einer Woche
seit Erlass der Bekanntmachung schriftlich vom Betriebswahlvorstand die Än-
derung der eigenen Eintragung als in § 3 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes bezeichne-
ter Arbeitnehmer oder leitender Angestellter in der Wählerliste verlangen kann;
der letzte Tag der Frist ist anzugeben;

2. dass dem Änderungsverlangen nach Nummer 1 zu entsprechen ist, wenn ein
Mitglied des Betriebswahlvorstands dem Verlangen zustimmt;

3. dass gegen die Richtigkeit der Wählerliste nur Einspruch eingelegt werden
kann, soweit nicht nach Nummer 1 eine Änderung der Wählerliste verlangt
werden kann.

§ 10 Änderungsverlangen. (1) Jede Arbeitnehmerin und jeder Arbeitnehmer
kann innerhalb von einer Woche seit Erlass der Bekanntmachung nach § 9 Abs. 2
und 3 schriftlich vom Betriebswahlvorstand verlangen, dass die eigene Eintragung
in der Wählerliste als in § 3 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes1) bezeichneter Arbeitneh-
mer oder leitender Angestellter geändert wird.
(2) 1 Dem Änderungsverlangen nach Absatz 1 ist zu entsprechen, wenn ein

Mitglied des Betriebswahlvorstands dem Verlangen zustimmt. 2 Eine Zustimmung
nach Satz 1 kann nur innerhalb einer Woche nach Ablauf der in Absatz 1 be-
stimmten Frist erteilt werden; sie ist schriftlich gegenüber dem Betriebswahlvor-
stand zu erklären.
(3) Gegen die Änderung der Eintragung nach Absatz 2 kann das Arbeitsgericht

von einem Mitglied des Betriebswahlvorstands, das dem Änderungsverlangen
nicht zugestimmt hat, angerufen werden.

3. Wahlordnung MitbestimmungsG § 10 3. WOMitbestG 1 c
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§ 11 Übersendung der Wählerliste. (1) 1 Der Betriebswahlvorstand übersen-
det dem Hauptwahlvorstand unverzüglich nach Ablauf der in § 10 Abs. 1 be-
stimmten Frist eine Kopie der Wählerliste und teilt ihm die Zahlen der in der
Regel im Betrieb beschäftigten in § 3 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes1) bezeichneten
Arbeitnehmer und leitenden Angestellten mit. 2 Ist nach § 10 Abs. 1 die Ände-
rung der Wählerliste verlangt worden, so erfolgt die Übersendung unverzüglich
nach Ablauf der in § 10 Abs. 2 Satz 2 bestimmten Frist.
(2) Der Betriebswahlvorstand teilt Berichtigungen und Ergänzungen der Wäh-

lerliste dem Hauptwahlvorstand unverzüglich mit.

§ 12 Einsprüche gegen die Richtigkeit der Wählerliste. (1) 1 Gegen die
Richtigkeit der Wählerliste kann Einspruch eingelegt werden, soweit nicht nach
§ 10 Abs. 1 eine Änderung der Eintragung als in § 3 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes1)
bezeichneter Arbeitnehmer oder leitender Angestellter in der Wählerliste verlangt
werden kann. 2 Einsprüche gegen die Richtigkeit der Wählerliste können nur
innerhalb von einer Woche seit Erlass der Bekanntmachung nach § 9 Abs. 2 und
3 schriftlich beim Betriebswahlvorstand eingelegt werden. 3 Einsprüche gegen
Berichtigungen und Ergänzungen der Wählerliste können nur innerhalb von
einer Woche seit der Berichtigung oder der Ergänzung eingelegt werden.
(2) 1 Über Einsprüche nach Absatz 1 ist unverzüglich zu entscheiden. 2 Ist ein

Einspruch begründet, so wird die Wählerliste berichtigt. 3 Der Betriebswahlvor-
stand teilt die Entscheidung der Person, die den Einspruch eingelegt hat, unver-
züglich schriftlich mit.

Abschnitt 2. Abstimmung über die Art der Wahl

§ 13 Bekanntmachung. (1) 1 Sind in den Unternehmen, deren Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer an der Wahl teilnehmen, in der Regel insgesamt nicht
mehr als 8 000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beschäftigt, so erlässt der
Hauptwahlvorstand unverzüglich nach Übersendung der Wählerlisten eine Be-
kanntmachung. 2 Die Bekanntmachung muss folgende Angaben enthalten:
1. den für die Bekanntmachung bestimmten Zeitpunkt;
2. dass die Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer in unmittelbarer Wahl ge-
wählt werden, wenn nicht die Wahlberechtigten die Wahl durch Delegierte
beschließen;

3. die Mindestzahl der Wahlberechtigten, von denen ein Antrag auf Abstimmung
darüber, dass die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer durch
Delegierte erfolgen soll, unterzeichnet sein muss;

4. dass ein Antrag nur innerhalb von zwei Wochen seit dem für die Bekannt-
machung bestimmten Zeitpunkt schriftlich beim Hauptwahlvorstand einge-
reicht werden kann; der letzte Tag der Frist ist anzugeben;

5. die Mindestzahl der Wahlberechtigten, deren Beteiligung an der Abstimmung
erforderlich ist;

6. dass ein Beschluss über die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer
durch Delegierte nur mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst
werden kann;

7. die Anschrift des Hauptwahlvorstands.

1 c 3. WOMitbestG §§ 11–13 3. Wahlordnung MitbestimmungsG
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3 Sind nach den Vorschriften dieser Verordnung Delegierte bereits gewählt, deren
Amtszeit bei Beginn der Amtszeit der zu wählenden Aufsichtsratsmitglieder der
Arbeitnehmer noch nicht beendet ist, so muss die Bekanntmachung die in Ab-
satz 2 Satz 2 bezeichneten Angaben enthalten.
(2) 1 Sind in den Unternehmen, deren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

an der Wahl teilnehmen, in der Regel insgesamt mehr als 8 000 Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer beschäftigt, so erlässt der Hauptwahlvorstand zu dem in
Absatz 1 Satz 1 bestimmten Zeitpunkt eine Bekanntmachung. 2 Sie muss folgende
Angaben enthalten:
1. den für die Bekanntmachung bestimmten Zeitpunkt;
2. dass die Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer durch Delegierte gewählt
werden, wenn nicht die Wahlberechtigten die unmittelbare Wahl beschließen;

3. die Mindestzahl der Wahlberechtigten, von denen ein Antrag auf Abstimmung
darüber, dass die Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer in unmittelbarer
Wahl gewählt werden sollen, unterzeichnet sein muss;

4. dass ein Antrag nur innerhalb von zwei Wochen seit dem für die Bekannt-
machung bestimmten Zeitpunkt schriftlich beim Hauptwahlvorstand einge-
reicht werden kann; der letzte Tag der Frist ist anzugeben;

5. die Mindestzahl der Wahlberechtigten, deren Beteiligung an der Abstimmung
erforderlich ist;

6. dass ein Beschluss über die unmittelbare Wahl der Aufsichtsratsmitglieder der
Arbeitnehmer nur mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst werden
kann;

7. die Anschrift des Hauptwahlvorstands.
3 Die Sätze 1 und 2 sind auch anzuwenden, wenn nach den Vorschriften dieser
Verordnung Delegierte bereits gewählt sind, deren Amtszeit bei Beginn der Amts-
zeit der zu wählenden Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer noch nicht
beendet ist.
(3) 1 Der Hauptwahlvorstand übersendet die Bekanntmachung den Betriebs-

wahlvorständen und teilt ihnen schriftlich den Zeitpunkt mit, von dem ab die
Bekanntmachung in den Betrieben zu erfolgen hat. 2 Die Bekanntmachung durch
den Betriebswahlvorstand erfolgt bis zu der Bekanntmachung des Wahlausschrei-
bens nach § 39 oder § 59. 3 Der Betriebswahlvorstand vermerkt auf der Bekannt-
machung den ersten und den letzten Tag dieses Zeitraums.
(4) Der Hauptwahlvorstand übersendet die Bekanntmachung unverzüglich

nach ihrem Erlass den Unternehmen, deren Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer an der Wahl teilnehmen, und den in diesen Unternehmen vertretenen
Gewerkschaften.

§ 14 Antrag auf Abstimmung. (1) 1 Sind in den Unternehmen, deren Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer an der Wahl teilnehmen, in der Regel insgesamt
nicht mehr als 8 000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beschäftigt, so kann
ein Antrag auf Abstimmung darüber, dass die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder der
Arbeitnehmer durch Delegierte erfolgen soll, gestellt werden. 2Wenn die in § 13
Abs. 1 Satz 3 bezeichneten Voraussetzungen vorliegen, ist Absatz 2 anzuwenden.
(2) Sind in den Unternehmen, deren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

an der Wahl teilnehmen, in der Regel insgesamt mehr als 8 000 Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer beschäftigt, so kann ein Antrag auf Abstimmung darü-

3. Wahlordnung MitbestimmungsG § 14 3. WOMitbestG 1 c
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ber, dass die Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer in unmittelbarer Wahl
gewählt werden sollen, gestellt werden; dies gilt auch, wenn die in § 13 Abs. 2
Satz 3 bezeichneten Voraussetzungen vorliegen.
(3) 1 Ein Antrag auf Abstimmung ist innerhalb von zwei Wochen seit dem für

die Bekanntmachung nach § 13 bestimmten Zeitpunkt schriftlich beim Haupt-
wahlvorstand einzureichen. 2 Der Hauptwahlvorstand prüft unverzüglich nach
Eingang eines Antrags dessen Gültigkeit.
(4) Ein Antrag auf Abstimmung ist gültig, wenn er von mindestens einem

Zwanzigstel der Wahlberechtigten unterzeichnet und fristgerecht eingereicht
worden ist.
(5) Ist ein Antrag ungültig, so teilt der Hauptwahlvorstand dies dem Antrags-

vertreter oder, wenn ein solcher nicht benannt ist, der oder dem an erster Stelle
Unterzeichnenden schriftlich mit.

§ 15 Abstimmungsausschreiben. (1) 1 Liegt ein gültiger Antrag nach § 14
vor, so erlässt der Hauptwahlvorstand unverzüglich ein Abstimmungsausschreiben.
2 Die Abstimmung soll innerhalb von zwei Wochen seit dem für die Bekannt-
machung des Abstimmungsschreibens bestimmten Zeitpunkt stattfinden.
(2) Das Abstimmungsausschreiben muss folgende Angaben enthalten:

1. den für die Bekanntmachung bestimmten Zeitpunkt;
2. den Inhalt des Antrags;
3. dass an der Abstimmung nur Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer teilneh-
men können, die in der Wählerliste eingetragen sind;

4. die Mindestzahl der Wahlberechtigten, deren Beteiligung an der Abstimmung
erforderlich ist;

5. dass der Beschluss nur mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst
werden kann;

6. den Tag oder die Tage der Stimmabgabe.
(3) 1 Der Hauptwahlvorstand übersendet das Abstimmungsausschreiben den

Betriebswahlvorständen und teilt ihnen schriftlich den Zeitpunkt mit, von dem
ab das Abstimmungsausschreiben in den Betrieben bekannt zu machen ist. 2 Jeder
Betriebswahlvorstand ergänzt das Abstimmungsausschreiben um die folgenden
Angaben:
1. Ort und Zeit der Stimmabgabe und der öffentlichen Stimmauszählung;
2. den Hinweis auf die Möglichkeit der schriftlichen Stimmabgabe sowie die
Betriebsteile, Kleinstbetriebe und Betriebe, für die schriftliche Stimmabgabe
nach § 19 Abs. 3 beschlossen ist;

3. dass Einsprüche und sonstige Erklärungen gegenüber dem Betriebswahlvor-
stand abzugeben sind;

4. die Anschrift des Betriebswahlvorstands.
(4) 1 Der Betriebswahlvorstand macht das Abstimmungsausschreiben bis zum

Abschluss der Stimmabgabe bekannt und vermerkt auf dem Abstimmungsaus-
schreiben den ersten und den letzten Tag der Bekanntmachung. 2 § 13 Abs. 4 ist
entsprechend anzuwenden.

§ 16 Stimmabgabe. (1) 1 Die Stimmzettel für die Abstimmung dürfen nur den
Antrag und die Frage an die Abstimmungsberechtigten enthalten, ob sie für oder

1 c 3. WOMitbestG §§ 15, 16 3. Wahlordnung MitbestimmungsG
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gegen den Antrag stimmen. 2 Soll die Stimme für den Antrag abgegeben werden,
so ist das vorgedruckte „Ja“, andernfalls das vorgedruckte „Nein“ anzukreuzen.
3 Die Stimmzettel für die Abstimmung müssen sämtlich die gleiche Größe, Farbe,
Beschaffenheit und Beschriftung haben.
(2) Der Hauptwahlvorstand übersendet die Stimmzettel rechtzeitig den Be-

triebswahlvorständen.
(3) Stimmzettel, die mit einem besonderen Merkmal versehen sind oder aus

denen sich ein eindeutiger Wille nicht ergibt oder die andere als die in Absatz 1
bezeichneten Angaben, einen Zusatz oder sonstige Änderungen enthalten, sind
ungültig.

§ 17 Abstimmungsvorgang. (1) 1 Der Betriebswahlvorstand hat geeignete
Vorkehrungen für die unbeobachtete Kennzeichnung der Stimmzettel im Wahl-
raum zu treffen und für die Bereitstellung einer Wahlurne oder mehrerer Wahl-
urnen zu sorgen. 2 Die Wahlurne muss vom Betriebswahlvorstand verschlossen
und so eingerichtet sein, dass die eingeworfenen Stimmzettel nicht herausgenom-
men werden können, ohne dass die Urne geöffnet wird.
(2) Während der Abstimmung müssen mindestens zwei Mitglieder des Be-

triebswahlvorstands im Wahlraum anwesend sein; sind Wahlhelferinnen und
Wahlhelfer bestellt, so genügt die Anwesenheit eines Mitglieds des Betriebswahl-
vorstands und einer Wahlhelferin oder eines Wahlhelfers.
(3) 1 Die abstimmende Person kennzeichnet ihren Stimmzettel unbeobachtet

und faltet ihn in der Weise, dass ihre Stimme nicht erkennbar ist. 2 Danach gibt sie
ihren Namen an und wirft den gefalteten Stimmzettel in die Wahlurne, nachdem
die Stimmabgabe in der Wählerliste vermerkt worden ist.
(4) 1Wer infolge seiner Behinderung bei der Stimmabgabe beeinträchtigt ist,

kann eine Person seines Vertrauens bestimmen, die ihm bei der Stimmabgabe
behilflich sein soll, und teilt dies dem Wahlvorstand mit. 2 Personen, die sich bei
der Wahl bewerben, Mitglieder des Wahlvorstands sowie Wahlhelferinnen und
Wahlhelfer dürfen nicht zur Hilfeleistung herangezogen werden. 3 Die Hilfeleis-
tung beschränkt sich auf die Erfüllung der Wünsche der Wählerin oder des Wäh-
lers zur Stimmabgabe; die Person des Vertrauens darf gemeinsam mit der Wählerin
oder dem Wähler die Wahlzelle aufsuchen. 4 Sie ist zur Geheimhaltung der Kennt-
nisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung zur Stimmabgabe erlangt hat. 5 Die
Sätze 1 bis 4 gelten entsprechend für des Lesens unkundige Wählerinnen und
Wähler.
(5) 1Wird die Stimmabgabe unterbrochen oder erfolgt die Stimmauszählung

nicht unmittelbar nach Abschluss der Stimmabgabe, so hat der Betriebswahlvor-
stand für die Zwischenzeit die Wahlurne so zu verschließen und aufzubewahren,
dass der Einwurf oder die Entnahme von Stimmzetteln ohne Beschädigung des
Verschlusses unmöglich ist. 2 Bei Wiedereröffnung der Abstimmung oder bei Ent-
nahme der Stimmzettel zur Stimmauszählung hat sich der Betriebswahlvorstand
davon zu überzeugen, dass der Verschluss unversehrt ist.

§ 18 (aufgehoben)

§ 19 Voraussetzungen der schriftlichen Stimmabgabe. (1) 1 Abstimmungs-
berechtigten, die im Zeitpunkt der Abstimmung wegen Abwesenheit vom Be-

3. Wahlordnung MitbestimmungsG §§ 17–19 3. WOMitbestG 1 c
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trieb verhindert sind, ihre Stimme persönlich abzugeben, hat der Betriebswahl-
vorstand auf ihr Verlangen
1. das Abstimmungsausschreiben,
2. den Stimmzettel und den Wahlumschlag,
3. eine vorgedruckte, von der abstimmenden Person abzugebende Erklärung, in
der gegenüber dem Betriebswahlvorstand zu versichern ist, dass der Stimm-
zettel persönlich gekennzeichnet worden ist, sowie

4. einen größeren Freiumschlag, der die Anschrift des Betriebswahlvorstands und
als Absender den Namen und die Anschrift des Abstimmungsberechtigten
sowie den Vermerk „Schriftliche Stimmabgabe“ trägt,

auszuhändigen oder zu übersenden. 2 Der Betriebswahlvorstand soll den Abstim-
mungsberechtigten ferner ein Merkblatt über die Art und Weise der schriftlichen
Stimmabgabe (§ 20 Abs. 1) aushändigen oder übersenden. 3 Der Betriebswahl-
vorstand vermerkt die Aushändigung oder die Übersendung der Unterlagen in
der Wählerliste.
(2) Abstimmungsberechtigte, von denen dem Betriebswahlvorstand bekannt

ist, dass sie im Zeitpunkt der Abstimmung nach der Eigenart ihres Beschäftigungs-
verhältnisses voraussichtlich nicht im Betrieb anwesend sein werden (insbesondere
im Außendienst, mit Telearbeit und in Heimarbeit Beschäftigte), erhalten die in
Absatz 1 bezeichneten Unterlagen, ohne dass es eines Verlangens der Abstim-
mungsberechtigten bedarf.
(3) 1 Der Betriebswahlvorstand kann die schriftliche Stimmabgabe beschließen

1. für Betriebsteile und Kleinstbetriebe, die räumlich weit vom Hauptbetrieb
entfernt sind,

2. für Betriebe, in denen die Mehrheit der Abstimmungsberechtigten zur schrift-
lichen Stimmabgabe nach Absatz 2 berechtigt ist und in denen die verbleibende
Minderheit nicht mehr als insgesamt 25 Abstimmungsberechtigte ausmacht.

2 Absatz 2 ist entsprechend anzuwenden.
(4) Der Hauptwahlvorstand übersendet den Betriebswahlvorständen auf Anfor-

derung die in Absatz 1 bezeichneten Unterlagen für die schriftliche Stimmabga-
be.

§ 20 Verfahren bei der schriftlichen Stimmabgabe. (1) Die Stimmabgabe
erfolgt in der Weise, dass die abstimmende Person
1. den Stimmzettel unbeobachtet persönlich kennzeichnet und so faltet und in
dem zugehörigen Wahlumschlag verschließt, dass die Stimmabgabe erst nach
Auseinanderfalten des Stimmzettels erkennbar ist;

2. die vorgedruckte Erklärung unter Angabe des Orts und des Datums unter-
schreibt und

3. den Wahlumschlag und die unterschriebene vorgedruckte Erklärung in dem
Freiumschlag verschließt und diesen Wahlbrief so rechtzeitig an den Betriebs-
wahlvorstand absendet oder übergibt, dass er vor Abschluss der Stimmabgabe
vorliegt.
(2) 1 Unmittelbar vor Abschluss der Stimmabgabe öffnet der Betriebswahlvor-

stand in öffentlicher Sitzung die bis zu diesem Zeitpunkt eingegangenen Wahl-
briefe und entnimmt ihnen die Wahlumschläge sowie die vorgedruckten Erklä-
rungen. 2 Ist die schriftliche Stimmabgabe ordnungsgemäß erfolgt, so vermerkt

1 c 3. WOMitbestG § 20 3. Wahlordnung MitbestimmungsG
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der Betriebswahlvorstand die Stimmabgabe in der Wählerliste, öffnet die Wahl-
umschläge und legt die Stimmzettel in die Wahlurne. 3 Befinden sich in einem
Wahlumschlag mehrere gekennzeichnete Stimmzettel, werden sie in dem Wahl-
umschlag in die Wahlurne gelegt.
(3) 1 Verspätet eingehende Wahlbriefe nimmt der Betriebswahlvorstand mit

einem Vermerk über den Zeitpunkt des Eingangs ungeöffnet zu den Wahlunterla-
gen. 2 Die Wahlbriefe sind einen Monat nach Bekanntgabe des Ergebnisses der
Wahl der Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer ungeöffnet zu vernichten,
wenn die Wahl nicht angefochten worden ist.

§ 21 Öffentliche Stimmauszählung. (1) Unverzüglich nach Abschluss der
Stimmabgabe zählt der Betriebswahlvorstand öffentlich die Stimmen aus.
(2) Nach Öffnung der Wahlurne entnimmt der Betriebswahlvorstand die

Stimmzettel und stellt fest, wie viele Stimmen für und wie viele Stimmen gegen
den Antrag abgegeben worden sind.
(3) 1 Bei der Auszählung ist die Gültigkeit der Stimmzettel zu prüfen. 2 Befindet

sich ein Wahlumschlag mit mehreren gekennzeichneten Stimmzetteln in der
Wahlurne, werden die Stimmzettel einfach gezählt, wenn sie vollständig über-
einstimmen, andernfalls sind sie ungültig.

§ 22 Abstimmungsniederschrift des Betriebswahlvorstands. (1) Nach der
Stimmauszählung stellt der Betriebswahlvorstand in einer Niederschrift fest:
1. die Zahl der insgesamt abgegebenen Stimmen;
2. die Zahl der gültigen Stimmen;
3. die Zahl der ungültigen Stimmen;
4. die Zahl der für den Antrag abgegebenen Stimmen;
5. die Zahl der gegen den Antrag abgegebenen Stimmen;
6. besondere während der Abstimmung eingetretene Zwischenfälle oder sonstige
Ereignisse.
(2) Der Betriebswahlvorstand übermittelt unverzüglich dem Hauptwahlvor-

stand eingeschrieben, fernschriftlich oder durch Botin oder Boten die Abstim-
mungsniederschrift.

§ 23 Feststellung des Abstimmungsergebnisses, Abstimmungsnieder-
schrift des Hauptwahlvorstands. Der Hauptwahlvorstand ermittelt anhand der
Abstimmungsniederschriften der Betriebswahlvorstände das Abstimmungsergeb-
nis und stellt in einer Niederschrift fest:
1. die Zahl der insgesamt abgegebenen Stimmen;
2. die Zahl der gültigen Stimmen;
3. die Zahl der ungültigen Stimmen;
4. die Zahl der für den Antrag abgegebenen Stimmen;
5. die Zahl der gegen den Antrag abgegebenen Stimmen;
6. das Abstimmungsergebnis;
7. besondere während der Abstimmung eingetretene Zwischenfälle oder sonstige
Ereignisse.

3. Wahlordnung MitbestimmungsG §§ 21–23 3. WOMitbestG 1 c
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§ 24 Bekanntmachung des Abstimmungsergebnisses. 1 Der Hauptwahl-
vorstand übermittelt das Abstimmungsergebnis den Betriebswahlvorständen. 2 Je-
der Betriebswahlvorstand macht das Abstimmungsergebnis für die Dauer von zwei
Wochen in gleicher Weise wie das Abstimmungsausschreiben bekannt.

Abschnitt 3. Verteilung der Sitze, Wahlvorschläge

Unterabschnitt 1. Verteilung der Sitze der unternehmensangehörigen
Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer

§ 25 Verteilung der Sitze der unternehmensangehörigen Aufsichtsrats-
mitglieder der Arbeitnehmer. (1) Der Hauptwahlvorstand stellt die Verteilung
der Sitze der unternehmensangehörigen Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer
auf die in § 3 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes1) bezeichneten Arbeitnehmer und die
leitenden Angestellten fest.
(2) 1 Die Errechnung der auf die in § 3 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes bezeichneten

Arbeitnehmer und die leitenden Angestellten entfallenden Aufsichtsratsmitglieder
erfolgt nach den Grundsätzen der Verhältniswahl. 2 Hierzu werden die Zahl der in
§ 3 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes bezeichneten Arbeitnehmer und die Zahl der
leitenden Angestellten der Unternehmen, deren Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer an der Wahl teilnehmen, in einer Reihe nebeneinander gestellt und beide
durch 1, 2, 3, 4 usw. geteilt. 3 Die ermittelten Teilzahlen sind nacheinander
reihenweise unter den Zahlen der ersten Reihe aufzuführen, bis höhere Teilzah-
len, als aus früheren Reihen für die Zuweisung von Sitzen in Betracht kommen,
nicht mehr entstehen. 4 Unter den so gefundenen Teilzahlen werden so viele
Höchstzahlen ausgesondert und der Größe nach geordnet, wie unternehmens-
angehörige Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer zu wählen sind. 5 Die in § 3
Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes bezeichneten Arbeitnehmer und die leitenden Ange-
stellten erhalten jeweils so viele Aufsichtsratssitze zugeteilt, wie Höchstzahlen auf
sie entfallen. 6Wenn die niedrigste in Betracht kommende Höchstzahl auf die in
§ 3 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes bezeichneten Arbeitnehmer und die leitenden
Angestellten zugleich entfällt, entscheidet das Los darüber, wem der Sitz zufällt.
(3) Würde nach Absatz 2 auf die leitenden Angestellten nicht mindestens ein

Sitz entfallen, so erhalten sie einen Sitz; die Zahl der Sitze der in § 3 Abs. 1 Nr. 1
des Gesetzes bezeichneten Arbeitnehmer vermindert sich entsprechend.

Unterabschnitt 2. Wahlvorschläge

§ 26 Bekanntmachung über die Einreichung von Wahlvorschlägen. (1)
1 Der Hauptwahlvorstand erlässt gleichzeitig mit der Bekanntmachung nach § 13
eine Bekanntmachung über die Einreichung von Wahlvorschlägen für die Wahl
der Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer. 2 Die Bekanntmachung muss fol-
gende Angaben enthalten:
1. den für die Bekanntmachung bestimmten Zeitpunkt;
2. die Zahl der zu wählenden Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer, ge-

trennt nach Aufsichtsratsmitgliedern der in § 3 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes1)
bezeichneten Arbeitnehmer, Aufsichtsratsmitgliedern der leitenden Ange-
stellten und Aufsichtsratsmitgliedern, die Vertreterinnen oder Vertreter von
Gewerkschaften sind;

1 c 3. WOMitbestG §§ 24–26 3. Wahlordnung MitbestimmungsG

1)Nr. 1.




